
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/1/30 88/10/0150
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

AVG §68 Abs1;

LMG 1975 §9 Abs3;

Rechtssatz

Identität der Sache bei einem neuerlichen Antrag auf Zulassung gesundheitsbezogener Angaben ist dann gegeben,

wenn die beiden Anträge im wesentlichen ident sind.

Schlagworte

Zurückweisung wegen entschiedener Sache
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